Kriterienkatalog fiir Freiflichen-Photovoltaik in der Gemeinde Pinnow (Entwurf)

1. Ubergeordnete Begrenzung des Zubaus von Freiflichen-Photovoltaikanlagen

* (Notwendigkeit wird nicht gesehen)

2. Ausschlussgebiete, auf denen keine Anlagen erbaut werden diirfen Ausschlussgebiete sind Tabu-
Flachen, die sich aus dem Regional-, dem Flachennutzungsplan und dem Naturschutzrecht ergeben:

* Siedlungsflachen & vorgesehene Entwicklungsflachen fur Wohnen und Gewerbe, gem. F-
Plan vorgesehene Ausgleichsflachen

e Waldflachen

e Acker- und Grunlandflachen

* Wasserflachen

e Naturschutzgebiete (NSG), Biotope (gesetzlich vorgeschrieben)

» flachenhafte Naturdenkmaler und Landschaftsschutzgebiete

e Keine erhebliche Beeintrachtigung FFH (Flora Fauna Habitat) -Gebieten

3. Vermeidung der Sichtbarkeit von Anlagen

* Grolflachige Freiflichen-Photovoltaik-Anlagen verdndern die Landschaft und ihre Umgebung. Der
Gemeinde Pinnow ist daran gelegen das Landschaftsbild und Ortschaftsbild weitestgehend zu
bewahren. Ob und wie weit Freiflichen-Photovoltaik Anlagen sichtbar sind, hangt unter anderem
vom Geldndeprofil ab. Daher wird eine konkrete Abstandsregelung zu geschlossener Wohnbebauung
als nicht sinnvoll erachtet, die gesetzlichen Mindestabstdnde sind aber einzuhalten.

* Die Gemeinde Pinnow beflirwortet Projekte, bei denen die Freiflachen-Photovoltaik Anlage
moglichst nicht von der geschlossenen Wohnbebauung sichtbar ist. Dies gilt sowohl fiir
Sichtbeziehungen von den Gemarkungen aus.

* Der Antragssteller muss deshalb mit seinem Antrag eine Sichtbarkeitsanalyse vorlegen, welche die
Sichtbeziehungen zur Anlage hin abbildet. Eine mégliche Blendwirkung ist bei der Planung ebenfalls
zu berticksichtigen und soll in der Sichtbarkeitsanalyse mit aufgenommen werden.

* Die Gemeinde Pinnow behlt sich vor aufgrund kumulativer Effekte Projekte abzulehnen, um eine
Konzentration in Gebieten zu vermeiden. Konkret bedeutet dies, dass mehr als 2 Freiflichen-
Photovoltaik Anlagen nicht in unmittelbarer Sichtweite voneinander gebaut werden sollen.

4. Anforderungen an Projektantrage — Regionale Wertschdpfung

Der Gemeinde Pinnow ist es wichtig, dass von Photovoltaik-Projekten nicht nur Einzelne einen
finanziellen Nutzen haben, sondern dass Blrgerinnen und Biirgern zu einem gewissen AusmaR eine
Beteiligung an den Anlagen erméglicht wird (Regionale Wertschdpfung). Die Gemeinde Pinnow
behalt sich vor, im Falle zeitgleich eingegangener Projektantrage jene zu bevorzugen, die ...
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e das Unternehmen Firma ihren steuerlichen Sitz in Pinnow hat
e von ortsansdssigen oder regionalen Betreibern kommen,

e einen finanziellen Mehrwert fiir die Allgemeinheit vorsehen (in Form einer aktiven oder passiven
finanziellen Biirgerbeteiligung). Im Sinne dieser regionalen Wertschépfung sollten die
Projektentwickler/Projektbetreiber im Vorfeld eines Bauleitplanverfahrens darlegen, ob und in
welcher Form eine finanzielle Beteiligung am Photovoltaik-Projekt angeboten wird und inwiefern die
regionale Wertschopfung gefordert wird.

5. Anforderungen an Projektantrige — Okologische Aufwertung Freiflichen-

Photovoltaik Anlagen stellen immer einen Eingriff in die Flora und Fauna dar. Daher ist es der
Gemeinde Pinnow ein Anliegen, dass bei der Ausgestaltung der Freiflachen-Photovoltaik Anlage die
Forderung der Artenvielfalt beriicksichtigt wird und 6kologische AusgleichsmaBnahmen
vorgenommen werden. Der Projektentwickler muss im Vorfeld eines Bauleitplanverfahrens darlegen,
wie die Flache nach Inbetriebnahme gepflegt wird.

Die beabsichtigte Pflege und Gestaltung der Anlage soll mindestens folgende Aspekte enthalten ...

e Die unter den Solarmodulen befindliche Flache darf nur extensiv bewirtschaftet werden. Die Pflege
der Flache muss durch Mahd oder Schafbeweidung umgesetzt werden. Dies beinhaltet den Verzicht
von Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden, chemischen Diingern und sonstigen wassergefahrdenden
Mitteln. Die Mahd muss abgetragen werden und die Flache darf nicht gemulcht werden, damit die
vorher intensiv bewirtschafteten Flachen ausmagern.

e Fur den Zeitpunkt der Mahd ist darauf zu achten, dass diese zum einen erst nach der Bliite der
Pflanzen stattfindet und nicht in einem Zug durchgefiihrt wird. Damit sollen dort lebende Tiere die
Moglichkeit haben sich wahrend der Mahd zuriickzuziehen und zu schiitzen.

e Die Freiflachen-Photovoltaik Anlage muss mit Naturhecken eingegriint werden. Zu empfehlen ist
eine 3-reihige Hecke mit ca. 5 m Breite und einem Mindestabstand von 2,5 m zu
Nachbargrundstiicken. '

e Zum Schutz von Kleintieren ist ein Abstand zwischen Boden und Zaununterkante von mindestens
20 cm einzuhalten.

e Eine Uberstellung der Freifliche durch die Solarmodule darf maximal 70% (GRZ max. 0,7) des
gesamten Planungsgebiets betragen. Die Aufstellung der Solarmodule ist so zu planen, dass iiber das
gesamte Planungsgebiet verteilt Graser und lokale Pflanzen gleichmaRig wachsen kdnnen.

6. Riickbauvereinbarung

Im Durchfiihrungsvertrag zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit der Gemeinde Pinnow ist
eine Burgschaft fiir den Rickbau der Anlage festzuhalten. Der Antragsteller verpflichtet sich mit
dieser Birgerschaft die Freiflichen-Photovoltaik Anlage, bei einer nicht Weiterfiihrung des Betriebes
aus jeglichen Griinden, zuriickzubauen
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Kriterienkatalog — Bewertung PV-Freiflichenanlagen

Unbedingt einzuhaltende Kriterien:

- Die Anlage ist mit dreizeiligen Hecken einzufrieden, die beim Start mindestens 100 cm hoch

sein missen.

-  Freiflachen-PVs sollen einen Abstand von mindestens 400 m zu Wohngebauden haben. Aus-
nahmen sind zu begriinden (z. B. unsichtbar von Ortschaften aus.) Sie diirfen auch aus weite-
rer Entfernung zur Wohnbebauung nicht stérend wirken. Ggfls. muss der Projektierer darlegen,
z. B. mit Hilfe einer Sichtbarkeitsanalyse oder einer Visualisierung, dass die Sichtbarkeit der
Solaranlage bsw. durch das Anlegen der Hecken ausreichend begrenzt werden kann.

- Die Anlagen sind so zu gestalten, dass Rebhiihner, Wachteln und andere Wildtiere in ihnrem
Lebensraum nicht mafRgeblich eingeschrankt werden. Ggfls. sind Wildkorridore vorzusehen.
Sitzstangen fiir Greifvdgel sind anzubringen, Nistkésten und Insektenhotels erforderlich.

chen?

Bewertungskriterium - Beschreibung Trifft zu | Trifft Trifft nicht
tw.zu zu
Flachen, die kaum oder wenig einsehbar sind und auch aus | 2 Punkte | 1 Punkt 0 Punkte
der Ferne das Landschaftsbild nicht wesentlich beeintrichti-
gen
Flachen, die am Ortsrand liegen und den Ortscharakter/das | 0 Punkte | 1 Punkt 2 Punkte
Ortsbild oder die Ortsentwicklung beeintréchtigen kénnen
Flachen, die in unseren natirlichen Naherholungsradumen lie- | 0 Punkte | 1 Punkt 2 Punkte
en oder Jagdreviere einschranken

Flachen, die in der Blickbeziehung/Schauachsen von oder zu | 0 Punkte | 1 Punkt 2 Punkte
Kulturdenkmalern oder auffallenden Bauwerken (z. B. Kirchen
oder Schiésser) stehen und das Gesamtbild beeintrichtigen
Sitz des Betreibers einschl. technischer und kaufmannischer | 2 Punkte | 1 Punkt 0 Punkte
Betriebsflihrung ist der Markt Vestenbergsgreuth
An der Anlage beteiligen sich Biirger aus der Gemeinde / Re- | 2 Punkte | 1 Punkt 0 Punkte
gion (= max. 20 km Umkreis) mit =>50 %, =>25 %, <25 %
Die Anbindung der PV an das Stromnetz erfolgt per Erdverka- | 2 Punkte | 1 Punkt 0 Punkte
belung
Die Ausgleichsflachen fiigen sich sinnvoll in das lokale Oko- | 2 Punkte | 1 Punkt 0 Punkte
system ein und sind anlagenah
Ackerflachen mit hoher Fruchtbarkeit >40 Bodenpunkte sind | 2 Punkte | 1 Punkt 0 Punkte

. nicht enthalten und die Humusauflage ist <20 cm
Die Pflege der Flache wird so gestaltet, dass sich Insekten an-
siedeln kdnnen und sie wird in Absténden von mehreren Wo- | 2 Punkte | 1 Punkt 0 Punkte
chen abschnittsweise friihestens ab 1. 7. gemaht oder mit z.
B. Schafen beweidet.

~Bienenkasten oder eine Imkerei sind vorgesehen 2 Punkte | 1 Punkt 0 Punkte
Die Wechselrichter verursachen zur nachsten Wohnbebauung | 2 Punkte | 1 Punkt 0 Punkte
Immissionen < 20 dBA
Anzahl der beteiligten Grundstiickseigentiimer aus dem Markt | >3=2P. | 2-3=1P. | 1 =0 Punkte
V.
Verlieren unbeteiligte tierhaltende Betriebe landwirtsch. Fla- | 0 Punkte | 1 Punkt

2 Punkte

Entscheidungsmatrix mit Bewertungsempfehlung:

Noa™ O)Q\b e S A
= et Eutreffe d!




	Anlage  1 Anlage TOP 6_Entwurf Kriterienkatalog für Freiflächen-Photovoltaik

